
Hinweise
Diese Vollmacht ist  erforderlich,  wenn der Antragsteller  nicht Eigentümer des zu vermessenden

Flurstückes ist.

Die Vollmacht wird nicht benötigt, wenn im Kaufvertrag eine entsprechende Bevollmächtigung für

die  auszuführende  Vermessung  enthalten  ist.  Dann  ist  eine  Kopie  des  Kaufvertrages  den

Antragsformularen beizufügen.



Antrags-Nr.:                                  
wird von der Vermessungsstelle aufgefüllt

Beantragungsvollmacht des Eigentümers

Wir bevollmächtigen hiermit                                                                                            

die Liegenschaftsvermessung                                                                                            

des Flurstückes                                                                                            

bei dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Bernd Feil zu beantragen.

                                                                                                                            
Ort, Datum Name des Eigentümers Unterschriften der Eigentümer

in Druckbuchstaben


